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Neb€nintervenientin,

- Prozessbevollmächtigter:

hat das Landgericht Frankfurt s,n Main - 16. Zivifkammer .- durch den präsidentendes Landgerichts scheuer, den Richter am Landgericht lffländer und dfe Richterinam Landgericht v. Garmissen aufgrund der mtindlichen Verhandfung vom03.12,2008 für Rectrt erkannt:

Die Berufung der Bekragbn gegon das am 12.06.2008 verkündets
urbll des Amtsgerichts Bad Homburg v.d, Höhe, Az.:2c 551/0g(1 0) wird zur(ickgewlesen.

Die Kosten der Berufung _ einschlleßlich der Kosten der Nebenln-tervention - hat dle Beklagte zu tragen.

Dae urteir iet vorräurig vo'streckbar. Dis Bekragte darf dievoflstruckung durch sicherheibteietung In Höhe von
12O % des aufgrund des Urtefs vollstreckbaren Bebages
abwenden' yvenn nicht der Kräger und die f.rslgaintervenienünjeweils Sicherheit in derselben Höhe feiebn.

Die Revieion wird zugelaesen.
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G.rtinde;

t.

Der Kräger rnacht restiche Mietwagenkosten geftend^

Der Kläger ist Eigenttlmer eines Pkw Nissan rnit dem amflichen Kennzeichen
afllf Er hat das Fahzeug dem Zeugen |IID, dem Enket ctes
Klägers, zur Nutzung überrassen. Am 17.0g.2007 gegen 1z.g|uhr wurde das
Fahaeug bei einem Verkehrsunfafr in wedemark beschädigt. Der unfailgeg_
ner fuhr auf das Fahzeug des Krägers, welches verkehrsbedingt angeharten
hatts, auf. Das Fahzeug des unfalrgegners ist beider Bekragten haftpflicht_
versichert- Zwischen den parteien ist unstreitig, dass die Bekragte zu einer
Haftungsquote von 100o/o frir die schäden aus dem Verkehrsunfalleinstands-
pflichtig ist.

Der ZeugetE fuhr vom unfallort in die Reparaturwerkstatt nach weida,
die er zuvor schon verständigt hatte und wo er gegen 1E.00 uhr eintraf. Das
Autohaus verst2tndigte sodann urngehend die Nebeninlervenientin. Der Zeuge

tlmietete bei dieser einen Ford s-Max gemäß Mietvertrag vom
17 '08'101'09'2007 auf Basis des unfallersaEtarifes in Höhe von anfängtich
EUR 150,- netto zgr. Haftungsreduzierung in Höhe von EUR 20,- netto tägrich
(Bl' 5)' Der Zeugelhf wurde vor Anmietung konkret über zu enrvartende
Probleme beider Abrechnung des unfallersatztarifes durch die gegnerische
versicherung hingewiesen, was er auch schrrftrich bestätigte (Br. 4s). Des
weiteren füilte er auch einen ,,Fragebogen zur Mietwagennutzung" aus, in
dem er angab, sowohr von der Firma Herk ars auch der Firma sixt keine
Preisausk0nfie erharten zu haben. In dem Miefuertrag sind der Kräger ars Mie_
terundderZeuge{I la|sFahrereingehagen.DerZeug*musste

als zeitsoldat am sonntag, den 1g.0g.2007 wieder in der *"""rr;.,' Luttmer_
sen bei Hannover sein' Der Zeuge hwar zur Anmietung eines Ersatz-
fahrzeugs eusweisrich der in der mündrichen Verhandrung vom 03.12.2o0g
vorgefegten voilmacht vom 17.og.2007 zur Anmietung eines Ersatzfahzeugs
bevollmächtigt.
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Mit schreiben vom 20'08.2007 bot die Nebeninteruenientin der Beklagten eine
Abrechnung auf Basis ihres Bazahrertarifes in Höhe von Tsrodes unfafter_
satztarifes an, wenn seitens der Bekragten keine Einwände zur Haftun g, zur
AusFatlzeit und dem Nuhungsanspruch erfolgen (Bl. 51).

Das Mietfahzeug wurde am 01.09.2007 zur{lckgegeben, die Fertigstefrung
des verunfalrten Fahzeugs erforgte am 30.0g.2007 (Br. gg). Die Nebeninter_
venientin steilte einen Betrag in Höhe von EUR 2.977 ,3g in Rechnung. Auf die
Mietwagenkosten zahlte die Beklagte einen Betrag in Höhe von EUR 1.141 ,_.

Ausweisf ich der mit schriffsarz vom 1 4. I 0.2oogern gere ichten Rentenanpas_
sung zum 01.07.200g erhärt der Krägermonailich EUR 1 .334,ilzArtersrente
(Bf ' 195)' seine monatfichen Ausgaben hat er als Anlage zum schriftsatz vorn
14.10.2008 auf EUR 1.324,Blbeziffert (Bt. 197).

Der Kläger hat behauptet, weder er noch der Zeugelhverfügten über ei_
ne Kreditkarte noch hätten sie Vorkasse leisten können, lrn übrigen hielten
sich die geltend gemaeJrten Mietwagenkosten jedenfalls bei Berucksichtung
eines pauschalen Außchlages wegen unfallbedirrgter Mehrleistungen im
Rahmen des Normaltarifs nach dem Schwacke_Mietpreisspiegel, Der Zeuge

rF soi ars Zeitsordat dringend auf ein Fahrzeug angewiesen gewesen uno
habe vor derAnmietung versucht, Vergleichsangebote einzuholen. Beider Au-
tovermietung Herk seiterefonisch nach Geschäftsschruss um 1g.30 uhr nie-
rnand erreichbar gewesen, Ein Anruf bei der Firma sixt habe ergeben, dass
dort keine Preisauskunft erteilt wence. Mithin seien ihm andere Tarife nicht zu-gänglich gewesen_

Des weiteren ist er Ansicht, dass vorriegend rnit 1,7 aus einem Gegenstands-
wert von EUR 1.936,39 eine härftige nicht anrechenbare Geschäftsgebühr an_gefallen sei- Der außergerichtfich regurierte Betrag und die nunmehr gertendgemachten resflichen Schadensersatzansprtiche seien nicht identiSche Strett_gegenstände. weswegen die Geschäftsgebühr nach dern ins verfahren über_
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gegangenen Wert zu berechnen sei.

Mit der Klage macht der Kläger die resttichen Mietwagenkosten in Höhe vonEUR 1.830,38, einen Restbetrag in Höhe von EuR 6,_ aus der gertend ge_machten Unkostenpauschale in Höhe von EUR 26,* sowie EUR 142,50 vorge_richtliche Rechtsa ntaraltkosten geltend.

Mit schriftsatz vorn 31.03.200g (Br. 15) hat der Kräger der Autoverrnietung
mdenStreitverkündet.DieseistdemRechtsstreitaufSeiten
des Klägers beigetreten. Die Nebenintervenientin beruft sich darau{ dass siedie Bekfagte arn 20-0g.2007 aufgeforderte habe, Deckungszusage zu erteirenund ihr den günstlgeren Normaltarif der sffeituerkündeten für diesen Fa, an-geboten habe- tm übrigen sei die voraussetzung f'r die Inanspruchnahrne
des Normaltarifs Vorkasse bz,v. eine KautioniKreditkarte in Höhe der voraus_slchtlichen Mietkosten zuzüglich Kosten einer Tankftillung und Restselbstbe-teifigung. Dies habe der Ktäger_ und auch der ZeugilI_ nicht leistenkönnen.

Die Bekragte hat behauptet, weder Nutzungswiten des Krägers noch eine Eir_situation habe vorgeregen. sie verweist darauf, dass im schadensgutachten
eine Reparaturdauer von sechs Tagen und eine wiederbeschaffirngsdauer
von erf Tagen angegeben geien- Die Bekragte ist der Ansicht, es mirsse diezum unfallzeitp u nkt ve röffentl ichte schwacke-M ietpreisl iste 2 006 fü r e inenPreisvergreich herangezogen werden. Die in Rechnung gesteilten Mietwagen_kosten seien oberhöht.
Der Bekfagte ist derAnsicht, ein Anspruch auf Rechtsanwaltskosten bestehenicht in der gertend gemachten Höhe. Da der prozessbevorfmächtigte 

aus ei_nen streitwert von EUR 7.4ss,6b eine Gebührenrechnung über eine 1,7 Ge_schäftsgebühr an die Beklagte gesteflt habe und eine 1,S Ober EUR 7Sg,22erhalten habe. seien diese Geb0hren im gefichflichen Verfahren zu berück-sichtigen' Der streitwert der Klage sei mit dem bereits außergerichtlich geltendgemachten Streiturert zu addieren.
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- r .  v l t  L a a J  l v .  J e

Das Amtsgericht hat der Klage in Höhe von EUR 962,09 nebst Zinsen sowie
vorgerichtlichen Kosten in Höhe von EUR 74,1ostat(gegeben, im üurigen die
Klage abgewiesen. Es hat ausgeführt, dass der Ktäger gegen die Beklagte
gernäß $S 7, 17 stvc i.v.rn. g 3 pfvc einen Anspruch auf Erstattung der
Mietwagenkosten auf der Grundlage von wochen-, Dreitages- und ragespau-
schalen des gewichteten Norrnaltarifs der gemieteten Fahzeugklasse nach
dem filr das PLZ-Gebiet des Klägers geltenden schwacke-
Automietpreisspiegel zuzügfich eines pauscharon Aufschrags in Höhe von
20% und der Nebenkosten habe.
Ein Nutzungswilfe sei such zu bejahen, wenn - wie hier - der KHger das
Fahrzeug dauerhaft einem Familienangehörigen zur NuEung r,lberlassen ha-
be' Dass der Zeugelr während der Mietdauer das geschädigte Fahr-
zeug hätte nutzen können und wolten, habe der Kläger ausreichend substanti-
iert dargelegt. Nicht dargetan habe er allerdings, inwiefern die Eintragung ei-
nes zweiten Fahrers erforderlich gewesen sein soll, da er dem Zeugenilffi
das Fahzeug für das Pendeln zwischen Wohn- und Dienstort überlassen hat-
te.

Gernäß s 249 BGB könnten nur diejenigen Mietwagenkosten im wege des
schadensersakes verlangt werden, die ein verständiger, wirtschaftlich ver-
nünftig denkender Mensch in der Lage des Geschädigten für zweckmäßig und
notwendlg halten darf. Es sei weder vorgetragen noch ersichgich, dass die
Anmietung eines Ersatzfahzeuges noch am Abend des schadenstages
(17,08.2007) erforderlich gewesen sei, Dem Kläger wäre es zuzumuten gewe-
sen' am Folgehg entsprechende Recherchen zur Anmietung eines preiswer_
teren Fahrzeugs anzusteilen, da die Nutzung des Fahrzeugs erst am
19'08'2007 zur Rückfahrt in die Kaserne erforderlich urar. Eine Eilbedgrftigkeit
für die soforfige Anmietung sei daher nicht dargetan.
Dem Kläger stitnden nur die erforderlichen Kosten zu. zurErmitilung dieser
Kosten stelfe der sogenannte gewichtete Normartarif nach dem schwacke^
Mietpreisspiegel 2007 die geeignete Vergleichsgröße dar. lm vorliegenden
Falf seien aueiwochenpauscharen sowie areiaus den wochenpauscharen
ennitterte Tagespauscharen, insgesamt EUR 1.406,99 anzusetzen. Auf diesen
Betrag seizur Bemessung des durchschnitilichen werts der Mehrleistungen
bei der vermietung von unfatersatzfahzeugen ein pauscharer Aufschtag in
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Höhe von 20yo vorzunehmen. Die Kosten für die voilkaskoversicherung seienunter Zugrundetegung der günstigeren wochenpauschare in Höhe von EUR307 'Tl ebenfats ersrattungsfähig. Das greiche gerte f,r die Kosten für die Ab_holung des Mietwagens und die vermietung außerharb der Geschäftszeiten.
Insgesamt ergäben sich so erstattungsfähige Mietwagenkosten in Höhe vonEUR 2.109,0g, von denen die Bekragte tedigrich EUR 1 .147,_gezahrt habe, sodass der Kläger einen Anspruch auf Zahrung von weitenen EUR 962,09 habe.Der Kräger müsse sich nicht vorharten rassen, dass die tatsächfiche Repara-

turdauer länger gewesen sei, afs in dem DEKRA_Schadensgutachtens ange-
seEt vrorden sei. Des Weiteren rnüsse sich der Kläger auch eine Erspamis imwege der vorteirsausgreichung nicht anrechnen rassen.
Des Weiteren habe der Kläger Anspruch auf Erstattung der geltend gemach_
ten Rechtsanwartskosten, jedocf redigrich anteirig in Höhe des Krageerforgs,

Mit der Berufung der Beklaglen wird das urteil erster lnstanz in tatsächlicher
und rechtlicher Hinsicht zur uberpr0fung durch das Berufungsgericht gesteilt.
Insbesortdere sei das Amtsgericht fälschlichenareise von einern Nutzrrngswillen
des Klägers ausgegangen. Des weiteren sei unzurässigerweise die schwa-
cke-Mietpreisliste 2007 zugrunde gelegt worden, obwohl diese zum unfallzeit-
punkl und damit zurn Regulierungszeitpunkt noch nicht veröffentlicht gewesen
sei' Es hätte vietmehr auf Basis der schwacke-Miepreisriste 2006 abgerech_
net werden müssen, Der seitens des Gerichts vorgenommene Aufschrag von
20o/o aut den Normaftaril sei nicht nachvolläehbar. Insoweit das Amtsgericht
dem Kläger neben dem Aufschlag noch die Nebenkosten, insbesondere Kos-
ten filr die Zustellung/Abhofung außerhalb der Geschaftszeiten zubillige, sei
dies im Übrigen widersprüchfich, da eine Eilbedürftigkeit gerade nicht vorgele-
gen habe' Die Kosten der Kaskoversicherung seien des weiteren nicht ersatz-
fähig' lm [Jbrigen könne der Kräger gemäß Gutachten nur auf der Basis von 6,hÖchstens 11 Tagen, die Mietwagenkosten abrechnen. Des weiteren seien
ersparte Eigenkosten in Höhe von 10% auf dre Mietwagenkosten zu berech-
nen' Auch bestonden Rechtsanwaltskosten nicht in der ausgeurtelten Höhe.
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Die Beklagte bestreitet, dass der Kläger vollständig tlber seine Einkomrnens-
verhältnisse Auskunft erteirt hat. Da der Kräger ein Auto finanziere, dass er
niemafs selbst genutzt habe, verftlge er auch gber ausreichende Mittel, die
Kosten fOr ein Ersatzfahzeug aufzubringen^ rm übrigen sei _ auch _ auf die
E i nkommensverh ältn isse des Ze uge rffi a bzuste llen, der a I leine von
dem Fahzeug profitiert habe. Der Kläger selbst habe durch den unfall keine
Nachteile erlitten, da er das Fahneug ja nicht in Gebrauch gehabt hätte,

Der Kläger und die Nebenintervenientin verteidigen das angefochtene urteil.

tm Übrigen wird auf die tatsächlichen Feststeilungen des Arntsgerichts Bezug
genomrnen, g 5,40 Abs. I SaE 1 Nr. 1 ZpO

A- Die Berutung ist zurässig. Die Einregungs- und die Begründungsfrist sind
gewahrt- Das Rechtsmitter ist nach g 511 Abs. 2 z)ffer 1 zpoststthaft.

B. Die Berufung ist irn Ergebnis nicht begrtlndet.

1' Der Kläger hat gegen die Beklagte über die bereits erstiatteten EUR 1 .147.-
einen Anspruch auf ährung eines weiteren Betrages in Höhe von EuR
1'11451- aus gg 7, 17 stvc i.v.m, s 3 pflvc i.v.m. s 249 BGB. Da der Kräger
jedoch keino Berufung gegen das urteirdes Amtsgerichts eingeregr hat, ver_
bleibt es bei don dort ausgeurteilten EUR 962.09,

a) Dem Amtsgerichilst en(gegen der Rechtsansicht der Beklagten dahinge_
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hend zu folgen, dass ftlr die Bejahung eines Nutzungswillens nicht erforderlich
ist, dass der Kläger selbst das Fahzeug nutzen wollte, sondem ein Nut_
zungswille auch dann bejaht werden mussr wenn - wie hier - der Kläger das
Fahzeug dauerhaft einem Famifienangehörigen zur Nutzung llberlassen hat,
Der Zeuge war irn Übrigen - nach Vorlage der Vollmacht vorn 17.0g.2o07 in
der m0ndlichen Verhandlung vom 03.12.200g unstreitig - zutAnmietung ei-
nes Ersatzfah ze u gs errnächtigt.

b) Nach bisheriger ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes kön-
nen gemäß s 249 BGB nur diejenigen Mietwagenkoston im wege des scha_
densersalzes verlangrt werden, die ein verständiger, wirtschaftlich vernonftig
denkender Mensch in der Lage des Geschädigrten f0r zweckmäßig und not_
wendig halten darf. Der Geschädigte kann die Sätze des Unfallersatztarifes
nur dann ersetzt verlangen, \^€nn ihm der Normaltarif nicht zugänglich war, Er
muss darlegen und gegebenenfalls beweisen, dass es ihm unter Berilcksichti-
gung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglichkeit im Rahmen des
Zumutbaren nicht möglich war, auf dem örflich und zeitlich relevanten Marh
einen Pkw preisgünstiger zu mieten (BGH NJW 2005, 1933; 06, 1506; 2007,
1124)- Der Geschädigte verstößt allerdings noch nicht allein deshatb gegen
seine Pflicht zur schadensgeringhaltung, weir er ein Kraftfahrzeug zu einem
unhllersatäarif anmietet, der gegenüber dem ,,Norrnaltarif teurer ist, soweit
die Besonderheiten dieses Tarifs mit Rücksicht auf die unfallsituation einen
gegenüber dem "Normaltarif höheren Preis rechtfertigen, weil sie auf Leistun-
gen des Vermieterg beruhen, die durch die besondere Unfallsituation veran-
lasst und infolgedessen zur schadensbehebung nach $ 24g BGB erforderlich
sind (NJW BGH 200s, 2910), Der bei der sctradensberechnung nach g 287
ZPO besonders freie Tatrichter muss für die Prüfung der betriebswirtschaftli-
chen Rechtfertigung des,,Unfallersah:tarifs" die Kalkulation des konkreten Un-
ternehmens nicht in jedern Fall nachvollziehen. Vielmehr kann sich die prü-
fung darauf beschränken, ob speziFrsche Leistungen bei der vermietung an
Unfallgeschädigte allgemein einen Aufschlag rechtfertigen, wobei unter Um-
ständen auch ein pauschaler Außchlag auf den, Normsltarif. in Betracht
kommt (NJW BGH 200E,2910).
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c) Gemessen hieran ist der Ersatzanspruch bezüglich des geltend gemachten
unfailersaHarifs - in Abweichung zum urteitdes Amtsgerichts _ zu bejahen.
lrn vorfiegenden Fallrecfrtfertigen die Besonderheiten des unfailersatztarifes
mit Rücksicht auf die unfat- und Vermögenssituation einen gegenüber dem
"Nonnartarif' höheren preis und sind inforgedessen zur schadensbehebung
gemäß S 249 BGB erforderlich' Denn aufgrund der fehJenden Mögtichkeit ei-
ner Zahlung rnit Kreditkarüe und der vorauskasse war dem Kläger nur der un_falfersatztarif zugängrich, dera[s wesenstypische Mehrreistung den Vezicht
auf eine Vorauszahfung seitens der Vermieterfirma enthält. Es kann insoweit
dahingesteilt breiben, ob beider Anmietung von Fahrzeugen der Mietwagen_
gruppe 5 stets eine Kreditkarte erforderlich ist, da f{lr eine Anmietung eines
Fahaeuges zurn Normaftarif unstreitig zwischen den parteien zumindest vor-
auskasse erforderlich ist.

Der Kläger hat dargelegt, ilber keine Kreditkarte zu verfügen. lnsoweit die Be_
klagte dies schticht bestreitet (Bf. 56 a), ist dies nicht hinreichend substantiiert.
Es hätte zumindest der Darlegung von Anhaltspunktren tatsächlicher Art be-
durft, dass es nicht so ist. so erfolgt das Bestrerten schlicht,,ins Blaue hinein,,.

Der Kläger hat des weiteren dargelegt, eine monafliche Altersrente in Höhe
von EUR 1-3g4,sz zu erhatten (Br. 195) und rnonafliche Ausgaben in Höhe
von EUR 1-324,99 zu haben (Br. 1g7). tnsoweit die Bekragte bestreitet, dass
der Kläger trber seine Einkommensverhältnisse vollständig Auskunft erteilt hat
(Bl. 212), erfolgt dies offensichuich ebenfails ,,ins Braue hinein,. Es sind keine
Anhaftspunkte dafiir ersichtlich, dass der Kläger über weitere Einnahmequel-
len verfügt. Die Höhe der einzernen monatrichen Ausgaben hat die Bekragte
hingegen nicht bestritten. sie erscheinen auch durchaus prausibef,

Entgegen der Rechtsqnsicht ist vorriegend auch nicht auf die Einkommens_
verhältnisse des Zeugenlffiabzustellen, sondern auf die des Klägers als
Geschädigten. fm übrigen ist es unwahrscheinrich, dass der zeuget
als Zeitsoldat über vermögensverhärtnisse verfOgt, die eine Vorauskasse zu_
lassen-
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Der streitgegenständliche unfallersatztarif beinhaltet des weiteren unstreitig
unter anderem die Zustellung und Abholung des Mietfahzeugs vom Autohaus
außerha rb der Geschäffszeiten, keine voneservieru ngszeit, keine NuEungs-
einschränkungen, einen 2- Fahrer, sowie eine ungewisse Mietdauer als weite-
re spezifisch unFailbedingte Leistungen (vgr. insoweit Br. 37). Damit sind dem
Geschädigten außer der vorfinanzierung der Mietwagenkosten weitere unfall^
bedingte Mehrleistungen zugute gekommen (vgr. BGH NJW 2007,37g2: BGH
NJW2008,1519) .

d) Die Beklagte hat die Höhe des geltend gemachten Unfallersatztarifes nicht
substantiiert bestritten. streitig ist zwischen den parteien zwar die Höhe der
dem Kfäger zu ersekenden Mietwagenkoslen, dies jedoch basierend darauf,
dass die Beklagte der Rechtsansicht ist, dem Ersatzanspruch des Ktägers sei
der "Nonnartarif zugrunde zu regen. sie hat jedoch nicht durch Benennung
anderer unfailersautarife dessen Höhe angegriffen. Damit ist die Höhe des
seitens der Nebenintervenientin abgerechneten Unfallersatztarifes unstreitig.

Dafüber hinaus geht auch der sogenannte ,,Modus" des schwacke_
Mietpreisspiegers 2007 von einem unfailersatztarif in Höhe von EUR 185,64
pro Tag aus (vgl' Bl' 39). Der Bundesgerichtshof hat den früher als ,gewichte-
tes Mittel" bezeichneten Modus als taugriche schätzgrundrage anerkannt (vgr,
zuleEt BGH NJW-RR 2008, 1113). Abzustellen ist dabei nicht auf den zum
Zeih u nkt der An m ietung veröffenilichten schwacke-M i etpreissp ieger 2006,gondem auf den Mietpreisspieger 2007. Denn es kommt auf die tatsächrich
zum Zeitpunkt des Schadens auf dem Markt erhültlichen Tarife an. Unter
Zugrundelegung von Tagespreisen beliefe sich der unfallersatztarif gemäß
Modus der Schwackeliste auf EUR 2.970,24.

Die seitens des Autovermieters abgerechneten Tarife riegen durchweg unter_
halb des gewichteten Mitters das schwacke-Mietpreisspiegers 2007 und be_
rücksichtigen auch die Dauer der Miete.
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Sie betragen:

EUR 150,-/pro Tag frir die ersten 7 Tage
EUR 136,JTag fürdie darauf folgenden 7 Tage
EUR 90,-/Tag fOr die den folgenden 2 Tage

= insgesamt FUR ?.182,-
(vgt. insoweit Bt. S)

e) Ausnahmsweise ist nach $ 2s4 BGB ein niedrigerer schadensersatz zu
leisten, wenn feststeht dass dern Geschädigten ein günstigerer,.Normalterif
in der konkreten situation ,,ohne weiteres" zugängrich war. Dies hat nach den
allgerneinen Grundsätzen der schädiger dazuregen und zu beweisen (BGH
NJW 2008, 2910). Eine sachlage, wonach dem Kläger ein gOnstigerer Tarif
ohne weiteres zugänglich gewesen wäre, ist nicht ersichflich, so dass die Be-
klagte hierfür beweisfällig geblieben ist.
Denn dem Kläger war rnangets der Möglichkeit einer Zahlung mit Kreditkarte
oder Vorauskasse ein Normaltarif gar nicht zugänglich. tnsoweit war es ihm
unter Berücksichtigung seiner individuellen Erkenntnis- und Einflussmöglich-
keit im Rahmen des Zurnutbaren bereits aus diesen Grtrnden nicht mögfich,
auf dem örtlich und zeitlich retevanten Markt einen pkw preisgünstiger zu mie.
ten (BGH NJw 05, 1933; 06, 1506; 07,11z4).Insofern kann dahingestellt
bleiben, ob eine Eilbedflrftigkeit anlässlich der Anmietung vortag und ob aus-
reichend Preisauskünfte von anderen Vermietern eingehort worden sind.

f) Die Koslen für die voilkaskoversicherung sind auf Grundfage der günstige-
ren wochenpauschare in Höhe von EUR 301,71 frvochenpauschate EUR
132,' :7 Tage = EUR 19,95 x 2 Tage = EuR gr,Tl zuzügrich 2 wochenpau_
schalen ä EUR 132,') erstattungsfähig. wrd fur ein beieinem verkehrsunfall
beschädigtes Kraftfahzeug ein Ersatzfahaeug angemietet und dabei Voilkas-
koschuk vereinbart, sind die hierfür erforderlichen Mehrkosten auch dann er-
stattungsfähig, wenn das eigene Fahrzeug des Geschädigten zum unfallzeit-
punkt nicht vollkaekoversicherl war, da er während der Mietzeit einem erhöh-
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ten wirtschafitichen Risiko ausgesetzt war (BGH NJW 2006, 360 f.).

9) Die Kosten frjr die weiteren unhflbedingten Mehrfeistungen (u.a. Zustellung
und Abholung des Ersatzfahzeugs, Kosten für vermietung außerhalb der Ge-
schäftszeiten sowie ftir die Eintragung eines 2. Fahrers) sind mit dem unfall-
ersatztarif abgegolte n.

h) Dem Amtsgericht ist dahingehend zu folgen, dass der Kläger sich nicht vor-
halten lassen muss, dass die tatsächliche Reparaturdauer länger war, als sie
in dem DEKRA-schadensgutachten angesetzf ist. Denn der Geschädigte hat
Anspruch auf Erstatfung der Mietwagenkosten für die gesamte Reparaturdau-
er' Dass die Reparatur nicht den vorgetragenen Zeitraum in Anspruch g*.
nommen hat, hat die Bekragte nicht dargetan. zumindest hat die Beklagte
nicht vorgetragen, dass die Beklagte das Fahrzeug frtiher zur0ckgeben konn-
te.

i) Der Kläger muss sich jedoch irn wege der Vorteirsausgteichung noch er-
sparte Eigenaufwendungen anrechnen lassen. Die ersparten Eigenauiaren-
dungen werden allgemein auf zwisch en 3%bis 20% geschätzt (vgl. hiezu pe-
landt-Heinrichs, BGB, 67. Aufl., s z4g, Rn. 32 rn.w.N.). In Anbetracht der in
dern Leistungszeitraum gefahrenen 1.700 km sind sie vorriegend auf 10% der
Mietkosten zu schäEen und beraufen sich damit auf EUR 21g.20.

j) lm Ergebnis hat der Kläger hat gegen die Bekfagte über die bereits erstane-
ten EUR 1-147,- einen Anspruch auf Zahrung eines weiteren tsetrages in Höhe
von

EUR 1.11s.sj: EUR 2.1g2,- frrr 16 Tage unfa'ersatztarif
+ EUR 801,11 für 16 Tage Vollkaskoversicherung

EUR 218,20 für 16 Tage ersparte Eigenaufirvendungen

Da der Kräger jedoch keine Berufung gegen das urteir des Amtsgerichts ein_
geleg[ hat, verbleibt es beiden dort ausgeurteilten EUR 962.W.
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Scheuer

2. Zinsen sind - in Abweichung vorn amtsgerichtlichen Urteil_ nicht schon seit
dem 26.09.2ao7 €1. 97, keine ernsthafte und endgünige Venueigerung), son_
dern ersl ab dem 10.10.2a07 ($S 2ss Abs. 1, 286 Abs. 1 i.v.m. Schreiben des
Kfägerverheters vorn 02.1o.2oo7 (Br. 6 ff.)) begründet. Die ausgeurteihen Zin-
sen wurden ailerdings mit der Berufung nicht angegriffen.

3' Die geltend gemachten außergerichtlichen Rechtsanwaltskosten sind - wie
von Amtsgericht ausgeurteirt - rnit 1,7 aus einem Gegenstandswert in Höhe
von EUR 962,09 begründet. Mit dern Amtsgericht ist zulreffend davon auszu-
gehen, dass es sich bei den mit der Klage geltend gemachten Ansprüche und
den vorprozessual bereits abgerechneten nicht urn identische Streitgegens-
tände handett. Da der Kläger nur die Hälfte der Geschäftsgebühr einklagt,
muss er eich hieran fusthaften lassen.

c. Die Kostenentscheidung beruht auf gg 97 Abs. 1, 101Abs. 1 Zpo. Der
Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus s 70E Nr. 10, T11,Tog
Satz 2 ZPO.

D. Die Revision wird wegen grundsätzlicher Bedeurung zugerassen (g 543
Abs .2SaE1Nr .2ZpO) .

lffländer v. Garmissen
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